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zu 231i IJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Probst und Genossen vom 10. Juni 1988, Nr. 

2311/J-NR/88. "elektronische Datenerfassung 

der Fahrgestellnummern in österreich" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Eine EDV-mäß1ge Erfassung aller Zulassungen ist auch nach 

Inkrafttreten der 12. KFG-Novelle nicht zwingend vorgesehen. 

Es bleibt den Ländern Uberlassen. wie sie das Zulassungsver

fahren organisieren. 

Die Behörden, die das Zulassungsverfahren EDV-unterstUtzt 

abwickeln (das sind derzeit 11 von 102 Zulassungsbehörden) 

haben die relevanten Daten - so auch die Fahrgestellnummern -

an das Bundesministerium fUr Inneres zu Ubermitteln. wo 

diese zentral erfaßt und in Evidenz gehalten werden. (§ 47 

(4) KFG 1967 in der Fassung der 12. Novelle). 

Zu Frage 2: 

Vorteile sehe ich vor allem im Bereich der Fahndung, aber 

auch bei allfälligen RUckrufaktionen bestimmter Fahrzeuge 

bzw. Fahrzeugserien könnte eine zentrale Erfassung der 

Fahrgestellnummern von Vorteil sein. 
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Zu Frage 3: 

Die Bestimmungen des § 47 (4) KFG Uber die EDV-Zentralevi

denz tritt 18 Monate nach Ablaufen des Tages der Kundgebung 

der 12. KFG-Novelle in Kraft. Uber den Zeitpunkt, wann eine 

vollständige EDV-Evidenz bereitstehen wird, kann ich keine 
, 

Prognose stellen, weil die Umstellung auf EDV von der Ent-

scheidung der einzelnen Bundesländer abhängt. 

Wien, am ~ August 1988 

~inister 
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